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4.  Grundstückszufahrten 

 Grundstückszufahrten dürfen nur an folgenden Stellen angelegt werden: 

 Bauplatz Fl.Nr. 400/1 (a) und Fl.Nr. 400/6 (l)  
nur an der Nordseite des Grundstücks 

  
 Bauplätze Fl.Nr. 400/2 (b), Fl.Nr. 400/3 (c), Fl.Nr. 400/4 (d), Fl.Nr. 400/5 (e) 
 nur an der Westseite des Grundstücks 
 

Bauplätze Fl.Nr. 400/7 (k), Fl.Nr. 400/8 (j), Fl.Nr. 400/9 (i), Fl.Nr. 400/10 (h), Fl.Nr. 400/11 (g), 
Fl.Nr. 400/12 (f) 

 nur an der Ostseite des Grundstücks 

5. Haustypen und Bauweisen 

5.1 Im Geltungsbereich sind Einzelhäuser (E) und Doppelhäuser (D) in offener Bauweise zulässig.  

6. Zulässige Gebäudehöhe und Höhenlage der baulichen Anlagen 

6.1  Die Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens einschließlich Bodenbelag (OK FFB) darf an der  
- nordwestlichen Hauptgebäudeecke Mittelgwand - Grundstück Fl.Nr. 400/1 
- nordwestlichen Hauptgebäudeecke zur Bgm.Geißler-Straße - Grundstücke Fl.Nr. 400/2 - 400/ 5 
- Mitte Hauptgebäude Nordseite zur Mittelgwand - Grundstück Fl.Nr. 400/6 
- nordöstlichen Hauptgebäudeecke zur Bgm.Geißler-Straße - Grundstücke Fl.Nr. 400/7 - 400/ 12 

des Wohnhauses maximal +30 cm über Straßenniveau, gemessen rechtwinklig zur Straße, liegen. 
Die dortige Höhe kann der Erschließungsplanung (Anlage 1) entnommen werden und ist gegebe-
nenfalls durch die darunter und darüber liegende Höhe zu interpolieren.    
Diese Bezugspunkte sind zwingend im Bauantrag darzustellen! 

 

6.2 Zulässige Außenwand- und Firsthöhen 
Folgende Höhen sind zulässig, gemessen jeweils von Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden bis 
Oberseite der Dachhaut bei geneigten Dächern bzw. bis zur Oberkante der Attika bei Flachdächern: 
 

- Gebäude mit Pultdächern 
traufseitige Wand: max. 6,50 m 
Wand entlang der oberen Dachkante: max. 7,50 m 

 
- Gebäude mit Flachdächern 

Wandhöhe bis Oberkante Attika maximal 7,00m 
 

- Gebäude mit anderen Dachformen (z. B. Sattel-, Walmdach) 
Firsthöhe oder Dachspitzenhöhe: max. 9,50 m 
Wandhöhe: max. 6,50 m 

 
Bauplatz Fl.Nr. 400/6 (l): gemessen jeweils von Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden bis Ober-
seite der Dachhaut bei geneigten Dächern bzw. bis zur Oberkante der Attika bei Flachdächern: 
maximal 9,86 m. 


















